
Bekanntmachung 
 

über die Auslegung der Eintragungslisten für das Volksbegehren 
„Abitur nach 13 Jahren an Gymnasien: Mehr Zeit für gute Bildung, G9-jetzt!“ 

in der Gemeinde Issum vom 02. Februar 2017 bis 07. Juni 2017 
 
 

Die Vertreter der Volksinitiative "Abitur nach 13 Jahren an Gymnasien: Mehr Zeit für gute Bildung, G9 
jetzt!" haben fristgemäß die Durchführung eines Volksbegehrens verlangt. Die Landesregierung hat 
durch Kabinettbeschluss vom 13. Dezember 2016 die amtliche Listenauslegung für das 
Volksbegehren "G9 jetzt!" zugelassen. Die Bekanntmachung der Zulassung erfolgte am 05. Januar 
2017 im Ministerialblatt NRW.  

 
1. Das Volksbegehren kann durch alle stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger vom 02. Februar 

bis 07. Juni 2017 durch Eintragung in die ausliegenden Eintragungslisten unterstützt werden. 
Diese liegen während der folgenden Öffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung Issum, 
Wahlbüro - Zimmer 2, Herrlichkeit 7-9, 47661 Issum aus: 
 

Montag bis Freitag   von 08.30 bis 12.30 Uhr 
Montag bis Mittwoch  von 14.00 bis 15.30 Uhr 
Donnerstag    von 14.00 bis 18.00 Uhr. 

 
Zudem wird das Wahlbüro an den folgenden vier Sonntagen zur Eintragung geöffnet sein: 

 
Sonntag, 19. Februar 2017 
Sonntag, 26. März 2017 
Sonntag, 30. April 2017 
Sonntag, 28. Mai 2017 jeweils im Zeitraum von 08.00 bis 12.00 Uhr. 

 
2. Eintragungsberechtigt sind gemäß § 6 des Gesetzes über das Verfahren bei Volksinitiative, 

Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG) in Verbindung mit § 1 des Landeswahlgesetzes 
alle deutschen Bürgerinnen und Bürger, die zum Zeitpunkt der Eintragung oder spätestens am 07. 
Juni 2017 

 

 das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
 mindestens seit dem 16. Tag vor dem Ende der Auslegungszeit ihre Wohnung, bei mehreren 

Wohnungen ihre Hauptwohnung haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und keine 
Wohnung außerhalb des Landes haben sowie 

 nicht nach § 2 Landeswahlgesetz vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
 

3. Eintragungsberechtigte Personen haben ihren Personalausweis oder Reisepass zur Eintragung 
mitzubringen. 

 
 
Issum, den 12.01.2017 

 
 

 
Brüx 
Bürgermeister 
 


